
GERMANY
Quandoo GmbH 

Geschäftsführer: Glen Drury, Ryo Haruyama
Sonnenburger Strasse 73 I D-10437 Berlin AG

Berlin-Charlottenburg I HRB 145743 B

Vereinbarung der Selbstabrechnung (Self-Billing) 

Partnernummer: ________________

Diese Vereinbarung legt das Verfahren der Selbstabrechnung (Self-Billing) zwischen den folgenden beiden 

Parteien fest:

Kunde / Selbstabrechner: Quandoo  GmbH 

Umsatzsteuer ID: DE285996756

Und Lieferant / Restaurant: _____________________________________________________________________ 

Lieferant Umsatzsteuer ID: ______________________________________________________________________

Kontoinhaber: ____________________________________ 

IBAN: ____________________________________________ 

BIC: ______________________________________________

ES GEHT IMMER NUR UM DAS EINE...
Für ein reibungsfreies Billing benötigen wir Deine 

Bankdaten

FERTIG...
und Danke!

Ort: __________________________________________ 

Datum: ________________________________________

Vor- und Nachname: ___________________________ 

Funktion: _____________________________________ 

Ort: __________________________________________

Datum: ________________________________________

Partner Unterschrift, Firmenstempel

Im Namen der Quandoo GmbH

Der Selbstabrechner (Kunde) willigt ein:

1. Selbst abgerechnete Rechnungen (Gutschriften) für alle Lieferungen des Lieferanten 
an den Kunden auf Basis eines rechtlich wirksamen Kaufvertrages zwischen beiden 
Parteien auszustellen.

2. Selbst abgerechnete Rechnungen (Gutschriften) mit dem offiziellen Namen, der 
Adresse,der Umsatzsteuer ID, sowie zusammen mit allen anderen rechtlich 
notwendigen Inhalten einer Rechnung zu vervollständigen.

3. Eine neue Vereinbarung der Selbstabrechnung zu schließen, wenn sich die 
Umsatzsteuer ID ändert.

4. Den Lieferanten zu informieren, wenn der Prozess der Selbstabrechnung an einen 
Dritten übertragen wird. 

Der Lieferant (Restaurant) willigt ein:

1. Durch den Kunden im Namen des Lieferanten selbst abgerechnete 
Rechnungen(Gutschriften) zu akzeptieren (dies schließt keine materiellen Einwände 
gegen den Rechnungsbetrag oder gegen andere Inhalte der Rechnung aus).

2. Keine eigenen Rechnungen für die unter dieser Vereinbarung zusammengefassten 
Transaktionen zu erstellen.

3. Alle für die Abrechnung / Rechnungserstellung notwendigen Informationen, wie auch 
Unsatzsteuerdetails, zur Verfügung zu stellen.

4. Den Kunden unverzüglich über Änderungen der Firmierung, des Firmensitzes, der 
Kontaktperson oder des Status der Umsatzsteuer ID zu informieren. 

Diese Vereinbarung besteht für einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren. Sie wird automatisch 
um weitere 2 (zwei) Jahre verlängert, außer sie wird von einer der Parteien mindestens 2 
(zwei) Monate vor Vertragsende schriftlich gekündigt.




